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Aufbringen des Deckelmörtels /  
Erstellen des Mauerwerkes

�t�� die komplett gefüllte Mörtelrolle wird kontinuierlich in Pfeilrichtung
	 gezogen, wobei der Anschlag der Mörtelrolle immer an der
	 Außenkante der EDER-Planziegel entlang zu führen ist

�t�� das Setzen der Ziegel beginnt, der Mörtel haftet sofort und erlaubt ein
	 zügiges Arbeiten ohne aufwändige Ausrichtzeiten

�t	 durch einen leichten Schlag mit dem Gummihammer wird der Ziegel 		
	 fixiert; mit unserer Griffhilfe vereinfachen sich das Tragen und Setzen 		
	 der Ziegel

Reinigung und Pflege 

�t�� wenn die Mörtelrolle nicht in Benutzung ist, wird sie in den mit 		
	 Wasser gefüllten Mörtelkübel gesetzt

�t	 die mineralischen Leichtzuschlagstoffe im Mörtel ermöglichen 		
	 eine problemlose Reinigung der Mörtelrolle mittels Pinsel/Bürste bzw. 	
	 Wasserschlauch

Das Ergebnis

�t�� ein qualitativ hochwertiges, optimal haftendes Mauerwerk aus  
	 EDER-Planziegeln

�t�� sehr effiziente und einfache Verarbeitung auf der Baustelle

Einsatz von Mörtelsilos

Die Bereitstellung eines Mörtelsilos inkl. Mischertechnik optimiert  
die Baustellenabläufe insbesondere bei größeren Bauvorhaben. 
Zur Wiederbefüllung der Silos stehen Big-Packs zur Verfügung.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Schallschutz
Die DIN 4109, Teil 1, regelt die Anforderun-
gen an die Luft- und Trittschallübertragung 
zwischen unterschiedlichen Wohnungen 
und Arbeitsräumen innerhalb eines Ge-
bäudes und den Schutz gegen Außenlärm 
über die Gebäudehülle und gegen Geräu-
sche von haustechnischen Anlagen.

Das bewertete Schal ldämm-Maß R´ w,R 
einschaliger Wände nach DIN 4109 wird 
hauptsächlich durch das flächenbezogene 
Gewicht m´Wand bestimmt. Dieses berech-
net sich nach: 
m´Wand = Rechenwert der Rohdichte x Wand-
dicke + (beidseitiges) Putzgewicht.

Das bewertete Schalldämm-Maß R´w,R nach 
DIN 4109 berücksichtigt die Schallüber-
tragung über f lankierende Bautei le mit  
einer mittleren flächenbezogenen Masse 
m ´ L ,  m i t t e l  =  3 0 0  k g / m ² .  A b w e i c h e n d e  
f lächenbezogene Massen s ind in  der  
DIN 4109, Beiblatt 1, Abschn. 3.2 geregelt. 
Bewertetes Schalldämm-Maß R´w,R von ein-
schaligen biegesteifen Wänden: 
R´w,R = 28 lg m´Wand – 20 (dB)

Für zweischal ige Haustrennwände mit 
durchgängiger Trennfuge kann ab dem 
Erdgeschoss das bewertete Schalldämm-
Maß R´w,R aus der Summe der flächenbezo-
genen Massen der Einzelschalen ermittelt 
werden und wegen der Zweischaligkeit um 
12 dB erhöht werden. 
Ist ein Reihenhaus nicht unterkellert oder 
sind die Kellerwände und die Fundamente 
nicht getrennt, wird das bewertete Schall-
dämm-Maß R´w,R um 5 dB vermindert.

Durch die zu erwartende Neufassung der 
DIN 4109 wird es fundamentale Änderun-
gen im Nachweisverfahren des Schal l-
schutzes zwischen unterschiedlichen Woh-
nungen und Arbeitsräumen innerhalb eines 
Gebäudes geben. Ähnlich dem Nachweis 
der EnEV, wird der Schallschutz in Zukunft 
aufwändig bi lanziert. Das result ierende 
Schal ldämm-Maß R´w,R ist dann maßge-
bend von der Ausbildung der Anschlüsse 
der angrenzenden Bauteile, von der Raum-
geometrie und mehr als jetzt von den flan-
kierenden Bauteilen abhängig. Angaben 
zum Schallschutz, die durch das flächen-
bezogene Gewicht der Wand bestimmt 
sind, sind dann nicht mehr möglich. 

In Verbindung mit schalltechnisch optimier-
ter Raumplanung, Anschlussplanung flan-
kierender Bauteile und mit der Entkopplung 
leichter, nichttragender Innenwände leistet 
der EDER-Ziegel einen großen Beitrag zur 
Erfül lung der Schallschutzansprüche an 
das Bauwerk.

Brandschutz
Die Landesbauordnungen regeln den er-
forder l ichen Brandschutz der Bautei le  
eines Bauwerkes. Bautei le sind entwe-
der durch Klassifizierung nach DIN 4102-4 
oder durch Brandversuche nach DIN 4102-2 
/ DIN EN 1364-1/1365-1 in Feuerwider-
standsklassen eingestuft. Die Feuerwider-
standsdauer gibt die Zeit in Minuten an, in 
der das Bauteil den Durchgang des Feuers 
verhindert.

Die Feuerwiderstandsdauer der Ziegel ist 
in den dazugehörigen Zulassungen oder 
Normen geregelt.

Ziegel werden nach DIN 4102-4 als nicht-
brennbare Baustoffe in die Baustoffklasse 
A1 (A – nicht brennbar, 1 – kein Beitrag zum 
Brand) eingestuft.

Brandwände müssen auch unter zusätzli-
cher mechanischer Beanspruchung feuer-
beständig sein und aus nicht brennbaren 
Baustoffen bestehen. Sie müssen mindes-
tens der Feuerwiderstandsklasse F90-A/
REI 90-A angehören.

Die Brandwandeignungen ausgewählter 
EDER-Ziegel wurden in zahlreichen Ver-
suchen nachgewiesen. Diese sind in den 
Produktübersichten mit BW (Brandwand) 
gekennzeichnet.

Wärmeschutz
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wur-
de seit ihrer Einführung 2002 mehrfach 
novelliert. Am 01.10.09 trat die neue EnEV 
2009 in Kraft. Gegenüber der alten Rege-
lung (EnEV 2007) sinkt der zulässige Jah-
res-Primärenergiebedarf im Neubau um 
durchschnittlich 30 %. Die Gebäudehülle 
muss um durchschnittlich 15 % besser ge-
dämmt werden. 

Am 01.01.2009 trat außerdem das Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) in Kraft. Es legt fest, dass spätes-
tens im Jahr 2020 14 Prozent der Wärme 
in Deutschland aus erneuerbaren Energien 
stammen muss.

Eigentümer von Gebäuden, die neu ge-
baut werden, müssen erneuerbare Ener-
gien für ihre Wärmeversorgung nutzen. 
Zu erneuerbaren Energien zählen solare 
Strahlungsenergie, gasförmige, f lüssige 
und feste Biomasse und Geothermie bzw. 
Umweltwärme.

In Verbindung mit einer auf das Bauwerk 
optimierten Heizungs- und Lüftungsanlage 
und abgestimmten Außenbauteilen (Fenster, 
Dach, etc.) leisten EDER-Ziegel einen enor-
men Beitrag zur wirtschaftlichen Erfüllung 
der Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung und der Förderkriterien der KfW.

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit für Mauerwerk 
einschließlich Mörtelfugen nach DIN V 4108-4

Ziegelart
Rohdichte  

(kg/dm2)

Bemessungswert  
der Wärmeleitfähigkeit l (W/m2K) 

Normalmörtel 
NM

Leichtmörtel 
LM 21 / LM 36

Hochlochziegel
mit Lochung  
A u. B nach  
DIN V 105-2

0,8 0,39 0,34

0,9 0,42 0,37

1,0 0,45 0,40

Vollziegel, 
Hochlochziegel
nach DIN V 105-1

1,2 0,50 –

1,4 0,58 –

1,6 0,68 –

1,8 0,81 –

2,0 0,96 –
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.	 Allgemeines, Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für unsere sämtlichen Ange-
bote und Verträge sowie Lieferungen und 
Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unter-
nehmern. Entgegenstehende oder von un-
seren AGB abweichende Bedingungen des 
Bestellers sind für uns nur dann verbindlich, 
wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Eine solche Zustimmung 
liegt insbesondere nicht darin, dass wir eine 
Lieferung in Kenntnis entgegenstehender 
oder abweichender Bedingungen des Bestel-
lers ohne gesonderten Vorbehalt ausführen. 

2.	 Angebot
Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. 
Vertragliche Verpflichtungen entstehen für 
uns erst, wenn wir den Auftrag schriftlich 
bestätigt haben. Der Inhalt der Auftragsbe-
stätigung ist für die Geschäftsabwicklung 
maßgebend. 

3.	 Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die am Tage des Vertragsschlusses 
gültigen Listenpreise, soweit nicht ausdrück-
lich andere Preise vereinbart sind. Zu den 
Preisen kommt die jeweilige gesetzliche 
Mehrwertsteuer hinzu. 

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Bei verspäteter Zahlung schul-
det der Besteller Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe. Die Geltendmachung eines weiterge-
henden Schadens bleibt vorbehalten. 
	
Bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto 
auf den um den Palettenwert und Entla-
dung verminderten Rechnungsendbetrag. 
Bei Banküberweisung ist für die Skontoge-
währung der Zeitpunkt der Gutschrift des 
Rechnungsbetrages auf unserem Konto 
maßgebend. 

Schecks gelten erst mit deren Einlösung als 
Erfüllung. Ihre Annahme erfolgt stets erfül-
lungshalber. Einzugs- und sonstige Kosten 
gehen zu Lasten des Bestellers. Für recht-
zeitige Vorlage und Protest übernehmen 
wir keine Haftung. Wechsel werden nicht 
anerkannt. 
	
Gegenüber unseren Forderungen kann der 
Besteller nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenforderungen auf-
rechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben. 

Hält der Besteller diese Zahlungsbedingungen 
nicht ein oder liegen sonst Anhaltspunkte vor, 
die Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit oder 
Zahlungsfähigkeit begründen, sind wir be-
rechtigt, unsere gesamten (auch etwaig ge-
stundeten) Forderungen aus der Geschäfts-
beziehung sofort fällig zu stellen. Außerdem 
behalten wir uns das Recht vor, Bestellungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Gestellung 
von Sicherheiten auszuführen.

4.	 Lieferung und Gefahrübergang
Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. Mit 
der Verladung der Ware geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung oder des zufäl-
ligen Untergangs auf den Besteller über, auch 
wenn Anlieferung vereinbart ist. Verzögert 
sich die Abnahme oder Versendung aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
geht die Gefahr mit Zugang der Mitteilung der 
Versandbereitschaft auf den Besteller über. 
Der Besteller bzw. dessen Abholer ist für die 
ordnungsgemäße Verladung und Sicherung 
der Ware verantwortlich. 

Wird Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf 
Gefahr des Bestellers. Zu Teillieferungen sind 
wir berechtigt. Der Besteller hat für eine mit 
schweren Lastzügen befahrbare Baustelle 
und eine geeignete Entlademöglichkeit Sorge 
zu tragen. Der Besteller haftet für von ihm zu 
vertretende Schäden oder Verzögerungen. 
Sollte ein Befahren und Entladen nicht mög-
lich sein, sind wir berechtigt, dem Besteller 
Fracht- und Nebenkosten gesondert in 
Rechnung zu stellen. Beträgt die Stand- und 

Abladezeit bei vollen Zügen mehr als eine 
Stunde und bei Solofahrten mehr als eine 
halbe Stunde, behalten wir uns vor, ein geson-
dertes Standgeld gemäß unserer Preisliste zu 
berechnen. 

Terminwünsche des Bestellers zur Lieferung 
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
Bestätigte Liefertermine werden nach bester 
Möglichkeit und Transportkapazität einge-
halten. Eine Gewähr oder Haftung für deren 
Einhaltung übernehmen wir nicht. 

Termine für die Erstanlieferungen aus Abruf-
aufträgen sind uns spätestens drei Tage vor 
Lieferung schriftlich bekannt zu geben. Ist bei 
Abrufaufträgen kein Endtermin vereinbart, 
so ist die gesamte Bestellung spätestens 
zum Ablauf von drei Monaten ab Vertragsab-
schluss zur Lieferung abzurufen. 

Paletten und sonstiges Verpackungsmaterial 
werden zu unseren jeweils aktuellen Preisen 
in Rechnung gestellt. Für die Rückgabe von 
sauberen und wiederverwendbaren Paletten 
gewähren wir eine Gutschrift. Verpackungs-
folie und Verpackungsbänder werden sauber 
und voneinander getrennt fracht- und spe-
senfrei zurückgenommen. 

5.	 Gewährleistung und 			 
	 Untersuchungspflichten
Ziegelerzeugnisse sind homogene Massen-
güter, die in einem natürlichen Brennprozess 
hergestellt werden. Muster jeder Art und Grö-
ße, Proben, Abbildungen und Beschreibungen 
unserer Waren gelten deshalb nur näherungs-
weise und sind nicht verbindlich. Etwaige 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien 
(§ 443 BGB) müssen schriftlich vereinbart 
und ausdrücklich als solche bezeichnet sein. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern wir 
Waren nach Maßgabe der einschlägigen DIN-
Normen. Die Bezugnahme auf DIN-Normen 
oder die CE-Kennzeichnung stellt lediglich eine 
Warenbeschreibung, jedoch keine Garantie-
zusage dar. 

Der Besteller hat die Ware nach deren Erhalt 
unverzüglich zu untersuchen. Erkennbare 
Mängel, Mengendifferenzen oder Falschliefe-
rungen sind uns vor Verbindung, Vermischung 
oder Verarbeitung unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen, nicht erkennbare Mängel unverzüg-
lich nach deren Entdeckung. Andernfalls gilt 
die Ware als genehmigt. Der Besteller hat uns 
die Gelegenheit einzuräumen, die angezeigten 
Beanstandungen zu überprüfen. 

Soweit ein berechtigter und fristgerecht 
angezeigter Mangel vorliegt, sind wir nach 
unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder 
zur Ersatzlieferung berechtigt. Sind wir zur 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht 
bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich 
diese insbesondere über angemessene Fri-
sten hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten 
haben, oder schlägt sie in sonstiger Weise 
fehl, so ist der Besteller unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
eine entsprechende Minderung des Kauf-
preises zu verlangen.

6.	 Schadensersatzansprüche
Ansprüche des Bestellers wegen Schadens-
ersatz aus jedwedem Rechtsgrund sind 
ausgeschlossen. Das gilt nicht für Schadens-
ersatzansprüche nach dem Produkthaftungs-
gesetz, Schadensersatzansprüche wegen der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
sowie Schadensersatzansprüche, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch uns beruhen. Bei einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit haften wir auch für eine nur 
fahrlässige Pflichtverletzung. Die Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen steht einer Pflichtverletzung 
durch uns gleich. Bei der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht ist unsere Haftung 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wir wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit haften. Mit diesen Regeln ist 
keine Änderung der Beweislast verbunden.

7.	 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollstän-
digen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus 
unserer Geschäftsbeziehung mit dem Be-
steller unser Eigentum (Vorbehaltsware). Die 
Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet 
nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsver-
kehr berechtigt. Er ist nicht berechtigt, die Vor-
behaltsware einem Dritten zu verpfänden oder 
zur Sicherheit zu übereignen. Bei Weiterveräu-
ßerung an Dritte auf Kredit ist der Besteller ver-
pflichtet, selbst nur unter Eigentumsvorbehalt 
weiterzuveräußern oder unsere Rechte an der 
Vorbehaltsware in sonstiger Weise ausrei-
chend zu sichern. 

Der Besteller tritt hiermit alle Forderungen aus 
der Weiterveräußerung sowie etwaige Forde-
rungen wegen Verlust oder Verschlechterung 
der Vorbehaltsware (z.B. nach unerlaubter 
Handlung oder aus Versicherung) mit allen Ne-
benrechten an uns ab. Der Besteller bleibt bis 
auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen ermächtigt, solange er seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt und nicht in Vermögensverfall ge-
rät. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller 
die zur Einziehung erforderlichen Angaben zu 
machen, uns die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen sowie die Abtretung gegenü-
ber dem Schuldner offen zu legen. 

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf die durch Verarbeitung, Umbildung, Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung der 
Vorbehaltsware entstehenden Erzeugnisse. 
Wir gelten dabei als Hersteller, ohne dass uns 
daraus Verpflichtungen entstehen. Bleibt bei 
der Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung der Vorbehalts-
ware Eigentum Dritter bestehen, so erwerben 
wir das Miteigentum im Verhältnis der Waren-
werte. Der Besteller verwahrt unser Eigentum 
bzw. Miteigentum für uns unentgeltlich. Wird 
die Vorbehaltsware zusammen mit Waren 
Dritter oder nach Verarbeitung, Umbildung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
mit solchen weiterveräußert, gilt die Abtretung 
der Forderungen im Sinne des vorstehenden 
Absatzes nur bis zur Höhe des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware. 

Der Besteller ist verpflichtet, uns zu jeder Zeit 
vollumfänglich Auskunft über die in seinem 
Besitz befindliche Vorbehaltsware, deren 
Weiterveräußerung sowie deren Verarbeitung, 
Umbildung, Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung zu erteilen und uns die diesbe-
züglichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Er hat uns Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
oder sonstige Zugriffe Dritter auf die Vorbe-
haltsware unverzüglich mitzuteilen und den 
Dritten auf das Bestehen unseres Eigentums-
vorbehalts hinzuweisen.

Wir verpflichten uns, die gewährten Sicher-
heiten nach unserer Wahl auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als ihr Wert die 
zu sichernden Forderungen um 10 % übersteigt. 
Sobald sämtliche Forderungen aus unserer Ge-
schäftsbeziehung mit dem Besteller vollständig 
bezahlt sind, gehen das Eigentum an der 
Vorbehaltsware und die abgetretenen Forde-
rungen ohne weiteres auf den Besteller über. 

8.	 Datenverarbeitung
Der Besteller ist damit einverstanden, dass 
wir dessen persönliche Daten sowie die zur 
Auftragsabwicklung erforderlichen Daten in 
unserem Unternehmen speichern und ver-
arbeiten. 

9.	 Erfüllungsort, Gerichtsstand, 		
	 anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit ge-
setzlich zulässig, unser Werk in Freital. Für alle 
vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 
unwirksam sein oder werden, wird die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. Ergänzend gelten die gesetzlichen 
Regelungen.



34

ALLGEMEINES
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 

Die Preisliste ist gültig ab 01.01.2010. Damit 
verlieren alle anderen Preislisten und Ange-
bote ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind franko zzgl. der gesetzlichen 
MwSt. 

Bestellungen bitte per Fax oder E-Mail sen-
den. Für telefonische Bestellungen bzw. 
Änderungen der Bestellung kann keine Ge-
währleistung übernommen werden.

Anlieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers. 
Teillieferungen sind gestattet. Die Lieferung 
erfolgt in kompletten Lastzügen. Eine gut 
befahrbare Baustelle wird bei Lieferung 
vorausgesetzt. Bei Seitenladeranlieferung 
ist die Baustelle außerdem entsprechend 
vorzubereiten. Sollte das Befahren und Ent-
laden nicht möglich sein, behalten wir uns 
vor, entstandene Fracht- und Nebenkosten 
in Rechnung zu stellen. In Zusammenarbeit 
mit unseren Spediteuren sind wir bestrebt, 
die von Ihnen gewünschten Liefertermine 
einzuhalten. Eine Gewähr wird durch uns 
nicht übernommen. Für Frachtdienstleistung 
haften wir und die von uns eingesetzten 
Spediteure unbeschadet unserer Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen nur nach den 
Vertragsbedingungen für den Güterkraftver-
kehrs-, Speditions- und Logistikunternehmer 
(VBGL) in der jeweils aktuellen Fassung.

Bei der Rücknahme von Ziegeln berechnen 
wir 30 % vom Nettowarenwert und eine 
Frachtpauschale von 150,- e. Auftragsan-
fertigungen und Zuschnitte werden nicht 
zurückgenommen.

Entladung:
Für das Kranabladen wird für jede Palette 
bzw. Paketeinheit eine Gebühr von 3,- e 
berechnet. Bei vollen Zügen ist eine Entla-
dezeit von einer Stunde, bei Solofahrten eine 
Entladezeit von 30 Minuten kalkuliert. Län-
gere Stand- und Entladezeiten berechnen 
wir je angefangene halbe Stunde mit einem 
Stundensatz von 50,- e. Für das Umladen 
berechnen wir 3,- e/Hub. Bei den angege-
benen Gewichten pro Stück handelt es sich 
um Mittelwerte, es sind keine verbindlichen 
Ladegewichte. Für Mindermengen werden 
folgende Aufschläge berechnet: weniger als 
18 Paletten 70,- e, weniger als 12 Paletten 
100,- e, weniger als 8 Paletten 130,- e. Diese 
Regelung gilt auch für Restlieferungen auf 
die Baustelle. Maximale Bestellmenge pro 
Lieferung sind 24 Palettenstellplätze.

Paletten:
Paletten werden bei Lieferung mit 4,50 e/Stk. 
in Rechnung gestellt. Europaletten werden 
bei der Lieferung mit 9,50 e/Stk. in Rechnung 
gestellt. Bei Rückgabe in wiederverwend-
barem Zustand im Werk vergüten wir 4,50 
bzw. 9,50 e/Palette. Für das Rückführen der 
Paletten durch unsere Spediteure berech-
nen wir 1,- e/Palette. Die Mindestmenge 
beträgt 50 Stück bei Palettenabholung.

Verpackungsmaterial:
Verpackungsfolie und Folienbänder können 
nur sauber und voneinander getrennt fracht- 
und spesenfrei zurückgenommen werden.

Baustoffbedarf:
Sämtliche Angaben sind errechnete Erfah-
rungswerte. Verlust, Verschnitt und Bruch 
sind entsprechend hinzuzurechnen. Dünn-
bettmörtel bzw. Deckelmörtel wird in ausrei-
chender Menge mitgeliefert.

Qualitätssicherung:
Um einen erstklassigen Qualitätsstandard 
garantieren zu können, unterliegen unsere 
Ziegel einer ständigen Eigenüberwachung 
in unserem modernen Werkslabor und einer 
gesetzlichen Fremdüberwachung durch die 
Materialprüfanstalt Sachsen.

Konformitätserklärung / CE:
Wir erklären, dass Herstellung und Überwa-
chung unserer Produkte den Richtlinien der 
europäischen Produktnormen entsprechen. 
Damit sind die Voraussetzungen für die  
CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 771-1 
2005-05 erfüllt.

Die CE-Kennzeichnungen können unter 
www.ziegel-eder.de/produkte_ce.php  
eingesehen werden.

NOTIZEN



Ziegelprodukte

Baustoffhandel: Bauunternehmen:

Frau/Herr:

Baustelle:

Straße/PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Tel.

Besteller:

Tel.

Angebots-Nr./Konditionsvereinbarung:
(bitte unbedingt angeben)

Artikelnummer Bezeichnung Format Paletten Sonstiges

	 Selbstabholung: 	 Anlieferung:

	 Datum: 	 Datum:

	 Uhrzeit: 	 Uhrzeit:

	 Eigener Fahrer: 	 Anlieferungsmöglichkeiten:

	 Spedition: 	 Hängerzug         Sattel

	 Solomaschine (Frachtzug)

Bemerkung zur Baustelle (z.B. Anfahrt)

Datum, Unterschrift:

(Stempel)

FAX-Bestellung 0351 / 64 88 111

Ziegelwerk Freital Eder GmbH, Wilsdruffer Straße 25, 01705 Freital • www.ziegel-eder.de
Tel. (03 51) 64 88 1-0 • E-Mail: service@ziegel-eder.de



EDER PLANZIEGELPERFEKTION 

Das sächsische Freital und den Naturbaustoff Ziegel verbinden 200 Jahre 
Tradition und die deutschlandweit beste Zusammensetzung von Lehm und Ton.
Diese gewachsene Verbindung ist die Basis für eines der modernsten 
Ziegelwerke Europas und für die laufende Entwicklung tonangebender 
Ziegelinnovationen. 

Seit 1996 beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und Herstellung von 
hoch qualitativen Ziegelprodukten in Kombination mit Forschung und hoher 
Servicequalität. Eine der bedeutendsten Ziegelinnovationen des letzten 
Jahrzehnts ist der EDER Planziegel. Produkte wie der EDER XP 9 Planziegel 
mit l = 0,09 W/(mK) und der EDER XP 8 Planziegel mit l = 0,08 W/(mK) setzen 
dabei immer wieder neue Maßstäbe.

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH
D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25 
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de
www.ziegel-eder.de




